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Schweizerisches

herausgegeben

vom

schweizerischen Forstverein
unter der Redaktion

»et

Fsrstverrvalters Wals v. Greyerz.

VIS. Jahrgang. 9^ Sept. I8S6.

Das Forst-Journal erscheint monatlich, im Durchschnitt Bogen staut

in Heg ne r's Buchdruckerei in Lenzburg, zum Preise von 2 Fr. SV Rv,
franko Schweizergebiet. Alle Postämter werden in den Stand gesetzt, da«

Journal zu diesem Preise zu liefern.

Dieustverrichtnngen eines Oberförsters im
Kanton Bern.

Eine Uebersicht der amtlichen Aufgabe eincö Forstmannes
ist für diejenigen Herren nützlich, welche meinen, wir Forstleute
haben eigentlich nicht viel zu thun als im Walde spazieren zu
gehen und verdienten unsere Besoldung bei einer höchst poeti-
schen Lebensweise unter Bäumen und Blüthenduft, frei von
jeder mühseligen Arbeit. — Daß dem nicht also sei, beweiset
die nachfolgende detaillirte Aufzählung aller in den Bereich
eines Oberförsters des Kantons Bern fallenden dienstlichen
Verrichtungen im Walde und im Büreau. Man thut wahrlich
schnödes Unrecht, wenn man meint, die Besoldungen der Forst-
beamtcn seien immer ihren Leistungen angemessen, denn wenn
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man den Detail ihrer Wirkungskreise kennt, so darf man

wohl sagen, der Arbeiter sei seines Lohnes werth! — Man
kann sich übrigens nicht verhehlen, daß der waldrüche Kanton
Bern wohl besser thun würde, wenn er seinen Oberförstern
eine Hülfe durch Forfiamtöadjunkte beigeben würde, damit durch
leichtere Bewältigung der schriftlichen Arbeiten auch der äußere

Dienst um so sicherer und gründlicher vollzogen werden könnte,
denn daS ist eine alte Erfahrung, daß wer zu viel verlangt,
am Ende nicht in allen Dingen gleich gut bedient sein kann.

Im Kanton Bern ist in forstlicher Beziehung eine viel zu gute
Grundlage vorhanden, als daß die Behörden selbst dieß nicht
einsehen und diesen Uebelständen baldmöglichst abhelfen sollten,

zumal seit einiger Zeit auch in den Privat- und Gemcindcwäl-
dern recht viel in der Forstkultur geleistet werden will. Auch

dürfte Angesichts dieser ausgedehnten Dienstvcrrichtungen der

Oberförster die technische Kontrolle durch endliche Anstellung
eines KantonSforstmcisterS keine unnütze Ausgabe mehr erscheinen

— denn auch die Kräfte der Direktion des Innern werden —
wie alles Menschenwerk irgendwie Gränzen haben.

Der Dienst eines KreiSobcrförsters des Ktö. Bern erstreckt sich

I. Im praktischen oder äußeren Dienst arts folgende Ob-
licgenheiten:

1. Im Herbst die Schläge anzuzeichnen, das Bauholz
Stamm für Stamm; — im Frühling die Schälholzschläge; —
im Sommer die Schläge in den Bergen; — in den Niederungen
die Wurzelstockrodungen und Durchforstungen.

2. Im Sommer Auspfählung und Vermessung der Schläge,
Kulturen und Durchforstungen.

3. Im Winter: Aufnahme der Brenn- und Bauholz-Schä-
tzungen. — Abpostung und Nummcrotation der Holzsortimcnte;
— Messung und Kubirung der Bau- und Nutzhölzer. In den

Niederungen Anzcichnung aller Holzabgaben, Verloosung von
Rechtsamehölzer. Im Gebirg Verloosung des Holzes im Sommer.

ck. Im Herbst nach derHolzanzcichnung, Anordnung des

Holztransportes, Verakkordirung der Holzschläge an Ort und

Stelle,
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5. Jin Winter, Frühjahr oder Herbst Anordnung und

Abhaltung der Holzsteigerungen und Holzverkäufe.
6. Im Frühjahr Anordnung der Kulturen, in den Ber--

gen im Frühsommer, theilweise allenthalben im Herbst. — Vcr-
kauf von Pflanzen, Anordnung ausgedehnter Saat- und Pflanz-
schulen, Gewinnung allerlei Holzsamens im Herbste.

7. Im Sommer und Herbste, Anzeichnung und Beauf«
sichtigung der wichtigen Durchforstungen.

8. Das ganze Jahr hindurch Schwcllenholzanweisungcn
für Flusibauten.

9. Im Sommer öfters sehr bedeutende Wegarbeiten.
10. Während leS ganzen JahreS durchschnittlich bei 130

Tage Augenscheine aller Arten, und Inspektionen.
It. Marchumgehungen, Marchaushauungen, theilweise

Messungen, Schlichtung von Marchanständen.
12. Besichtigung aller entstandenen Holzschädigungen und

Holzrcklamationen fremden Eigenthums. Holzabfuhr von den

Schlägen.
13. Ordnung von Weidservituten, Anlage von Weide-

Zäunen und Weidgräben oder Mauern, letztere in den Bergen.
tä. Anweisung von Arbeiten an eine Menge insolventer

Frevler und anderer polizeilich Bestrafter.
15. Besorgung der Frevelgerichte durchschnittlich alle Mo-

uat 1 bis 2.

16. Das ganze Jahr hindurch Besichtigungen von perma«
nenten und momentanen Ausreutungen, Wiederanpflanzung der

Holzschläge, Holz-Erport per Forstamt jährlich bei (300.)
17. Inspektion im Allgemeinen über Gemeindswälder,

sogar spezieller Ueberwachung einiger auf höhere Weisung hin.
18. Besorgung von noch obschwebenden Kantoneinenten,

Waldkäufen, Täuschen, Loskauf von Rechten, Abschließung der

noch nicht kontrahirten Kantonemente in den einzelnen Kreisen
durch die betreffenden Oberförster.

19. Im Sommer Torf-Erploitation, Lehm- und Gras-
nutzungs-Anordnungen.

29. Beständige Kontrolle der Bannwarte und Holzhauer
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so wie des FrcvelS, und Beachtung nachthciligcr Naturerschei-

nungcn, welchen der Forstmann zu begegnen im Stande ist,
21, Die Wirthschastscinrichtung. Diese erfordert:

s) Berechnung des Zuwachses.

d) Abschätzung oder Taxation der Bestände,

a) Anpassung des TurnuS,
cl) Beobachtung über den bisherigen Ertrag,
e) Kulturfolge und Durchforstung,

Alles dies nur im Walde selbst wahrzunehmen, und vor-
aussetzend die March- und VcstandeSpläne, überhaupt die Be-
standes-Regulirung sei bereits vollzogen.

II. Gehen wir über zum inneren Dienst, der Arbeit des

Kreisoberförsterö im Forstbüreau,
1. Besorgung aller Berichte und Schreiben, Korrespondenz

mit der Direktion, den Regicrungsstatchaltern, Gerichtspräsiden-

ten, Amtsschaffnern, Gemeinden und Partikularen, Diese aus-
gehenden Berichte steigen pro Forstamt auf jährlich 1-tvl) an,
die eingehenden auf 12W!

2. Einregistrirung aller dieser Geschäfte in die Geschäfts-
kontrolle.

3. Kontrolle aller Ausreutungen und Holzschlägc:
a) Forstamtliche Kontrolle,
d) Kontrolle an die Bannwartc.
o) Vierteljährliche Revision der Kontrollen in Betreff der

angepflanzten Bezirke.
4. Ueberweisung aller eingehenden Frevelanzeigen mit Be-

merkungcn und Anträgen des ForstamteS; jährlich in einem

Forstamte (5 à 600 Fälle.) — Einschreibung aller Frevel in
die Kontrolle, s) Eintragung, b) Ueberweisung, c) Bestrafung.
Viele Ertramahnungen und Reklamationen ergehen in dieser

Beziehung an die Richterämter.
5. Kontrolle über insolvente Frevler, so zu Waldarbeit

verfällt sind und zwar:
u) Ein Doppel fürs Forstamr,
d) Ein Doppel für die Bannwartcn,
o.) Eigene Rechnung über diese Arbeiter. (Brod u. s, w.)
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6. Akkord-Abfassungen für Landnutzungen, für Holzverkäufe
aller Art, für Rinden, Erd- und andere Nutzungen.

7. Führung der ZahlungöanweisungS-Kontrolle für alle

Ausgaben.
a) Forstamtliche Kontrolle.
b) Anweisung an die Amtsschaffncr.
c) Anweisung an die Bezirkö-Jngenicure.

8. BezugSanwcisungskontrolle für alle Einnahmen.
a) Forstamtliche Kontrolle.
d) Anweisung an die Amtsschaffncr.
c) Anweisung an die Bezirks-Jngenieure.

N. Kontrolle über den Wurzelholzverkauf aus freier Hand
und gratis.

10. Ausfertigung, Versendung und Wiedereimammlung
aller Holzbescheinigungen an Pensionen u. Abgaben aller Arten.

11. Ausfertigung aller Holzhauerakkorde in zweien Doppeln.
1.2. Ausfertigung aller monatlichen Borderaur an die

Buchhaltern.
13. Weitläufige Holz- und Geldrechnung quartalitcr an

die Kantonö-Buchhalterei.
1^. Eintragung der Quartalrechnungen inS Lagerbuch.
15. Die jährlichen Bannwarren-BesoldungSauSwcise.
16. Die Holzrüstlohn-Anweisung, Vorschütze und Abrech-

nungen mit den Bannwarten.
17. Die^Eintragung der geschlagenen Holzguanta in die

Holzbücher.
18. Die Eintragung aller Kohlhaufen-Bewilligungen,

Reverse, Verbote in eine Kontrolle.
19. Der jährlich im Juli wiederkehrende Bannwarten-

bericht und allfällige Bcsoldungs-Abänderungen.
20. Die Eintragungen in das Weisungenbuch des Forst-

amtes.
21. Die Abfassung der Holzsteigerungsprotokolle, Bekannt-

machungen, Verlesungen und das Holzkartenschreiben.
22. Die Abfassung der detaillirten Cultur-Vorschläge

und Eingabe einer Cultur-Rechnung mit den Belegen.
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23. Die HauungS-Vorschläge mit Netto- und Brutto-

Ertrag, mit Angabe aller Abgaben.
24. Die Rechnung über jährliche Rüstlohn-Vergütungen.
25. Die genaue Nachführung des HolzschlagnachweisungS-

Buches, zur Ausgleichung der zu wenig oder zu viel geschla-

gencn Holzquanta in jedem Walde.
26. Die Feststellung des Betriebsplanes.
27. Die Controlle über die Mutation der Alters- und

Holzbcstände.
28. Die Planarbeiten über Eintragung von Holzschlägcn,

Durchforstungen und Culturen.
29. Besorgung aller Käufe, Täusche und anderer Akten

an Notarien zur Abfassung von Instrumenten.
39. Führung der Controlle über Tcllen- und Grundsteuern.
3k. Revision und Auszüge über alle Arten von Holzlisten.
32. Controll-Führung des Forstaml-Jnventariums.
33. Wöchentlich Abhaltung eines öffentlichen Audienztages.
Nro. 26 erfordert alleinc eine eigene Abtheilung von Mani-

pulationen wie

a) Abschätzung des Zuwachses.

d) Taxation des HolzvorratheS.
c) Turnus Bestimmung.
ei) Cultur- und Schlaganlegung.
e) Berücksichtigung aller auf die Einrichtung Bezug

habenden Einwirkungen.
Abgesehen von dieser Massa Arbeit, die kein Ende nimmt,

wurde den Forstämlern nachfolgende außerordentliche Arbeit
übertragen

I. Ausfertigung eines sehr genauen und dettaillirten Forst-
Etats über jede Waldung.

II. Wirthschafts-Ncvision und Verlegung deS erneuten
Betriebsplanes, dem Forst-Etat angepaßt.

Nicht genug hiermit, sollen die Krcisobcrförster
III. die Revision und Begutachtung, respektive thcilweisc

Besichtigung sämmtlicher Waldungen, Behuf'S der Steuerschatz-

»ng vornehmen.
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